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Überleitung von Beamten und Versorgungsempfängern 
im Rahmen des DNeuG 

Das Dienstrechtsneuordnungsgesetz sieht für das Besoldungsrecht eine völlig 
neue Tabellenstruktur vor, die sich im Einstiegs- und Endamt an den bisheri-
gen Tabellenwerten orientiert.  

Mit dem Überleitungsrecht werden alle am 30. Juni 2009 beim Dienstherrn 
Bund vorhandenen Beamten, Soldaten und Richter (und Versorgungsemp-
fänger) mit aufsteigenden Gehältern zum Stichtag 1. Juli 2009 in die neuen 
Tabellen überführt. Nach einer Übergangsphase von vier Jahren werden da-
mit alle Bundesbeamten einheitlich in das Neurecht überführt sein.  

 Keine komplexen, verwaltungsaufwändigen Überleitungsregelungen durch 
stichtagsbezogene Überführung aller Beamten und Versorgungsempfän-

ger in die neuen Besoldungstabellen  ein Grundgehaltssystem! 
 Besitzstandswahrung durch Überleitung unter Beibehaltung der letzten 

maßgebenden Dienstbezüge vor Inkrafttreten des DNeuG. 
 Keine direkten Verluste durch Zuordnung zu einem entsprechenden bzw. 

unmittelbar darüber liegenden Wert möglich. Lediglich beim nachfolgen-
den Stufenaufstieg sind ggf. Verwerfungen im Vergleich zum Altrecht mög-
lich (z. B. Beamte, die kurz vor einem Stufenaufstieg stehen). 

 Keine langjährigen Überleitungsregelungen mit Alt- und Neurecht:  

  klares Konzept und Vorbildwirkung – auch für die Länder. 

1. Betragsmäßige Überleitung zum 1. Juli 2009 

Die Überleitung erfolgt auf der Grundlage der am Tag vor Inkrafttreten des 
Gesetzes maßgebenden Dienstbezüge zum Stand 30. Juni 2009 unter Be-
rücksichtigung der anteiligen Sonderzahlung sowie der jeweils gewährten all-
gemeinen Stellenzulage: 

 Formel:  
  Grundgehalt + allg. Stellenzulage = Summe + 2,5 % [+ 10,42 € A 2-A 8] 
 = Bemessungsgröße (auf volle Euro kaufmännisch gerundet). 
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 Auf Grundlage dieses Betrages erfolgt die Zuordnung zu einer Stufe oder 
Überleitungsstufe der entsprechenden Besoldungsgruppe, die diesem Betrag 
entspricht oder unmittelbar darüber liegt.  

 Durch die Zuordnung bleiben immer entweder die bisherigen Bezüge be-
tragsmäßig gewahrt oder es stehen etwas höhere Bezüge zu.  

 Für Personen, für die Erhöhungsbeträge ausgewiesen sind (A 5/ A 6 mittlerer 
Dienst und A 9 / 10 gehobener Dienst) sind zum Zweck der Zuordnung zu ei-
ner Stufe / ÜL-Stufe die auf volle Euro gerundeten Erhöhungsbeträge den Be-
trägen der Stufen oder Überleitungsstufen hinzuzurechnen – also nicht 
grundgehaltswirksam! 

 Der Erhöhungsbetrag wird dann zusätzlich zum jeweiligen Betrag gezahlt. 
 Die Familienzuschläge sowie sonstige Zulagen bestehen weiter und spielen 

für die Überleitung keine Rolle. 
 Die Zuordnung erfolgt grundsätzlich vorläufig (außer R1 und R 2) und wird 

spätestens nach 4 Jahren zu einer endgültigen – dies entspricht dem maxi-
malen Überleitungszeitraum. 

 Beförderte werden innerhalb des vierjährigen Überleitungszeitraums so ge-
stellt, als ob diese vor dem Stichtag erfolgt wäre – dies gilt nur für die erste 

Beförderung innerhalb der Vier-Jahresfrist nach dem 1. Juli 2009  spätes-
tens zum 30. Juni 2013. 

 Nichtberücksichtigung von Leistungsstufen bei Zuordnung, da temporär; aber: 
bisheriger Mehrbetrag bleibt ruhegehaltsfähig erhalten, verringert sich jedoch 
bei einer Erhöhung des Grundgehaltes. 

 Teilzeitbeschäftigung – Zuordnung erfolgt aufgrund Vollzeit-Basis. 
 Im „alten“ System erbrachte Zeiten werden pauschal als Erfahrungszeiten 

gewertet; damit ist keine Prüfung dieser Zeiten erforderlich. 
 
Die Stufen entsprechen dabei der neuen Besoldungstabelle (BBesO A)! 
 
2. Stufenaufstieg nach Überleitung zum 1. Juli 2009: 

Der sich nach der Zuordnung anschließende nächste Stufenaufstieg unterschei-

det sich danach, ob die Überleitung in eine Stufe bzw. eine Überleitungsstufe 

erfolgt ist: 

 
Bei Überleitung in eine Stufe des neuen Grundgehalts: 
 

Grundsatz: 
Mit Zuordnung der Stufe beginnt die Erfahrungszeit nach neuem Recht – bisheri-
ge Zeiten bleiben unberücksichtigt. 

1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Stufe 6. Stufe 7. Stufe 8. Stufe 

2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 4 Jahre  

Wichtige Ausnahmen: 

Bei Zuordnung zur Stufe 5 der BesGr. A 7 bis A 12 wird ab dem Zeitpunkt, in 
dem der Beamte nach altem Recht die nächste Stufe erreicht hätte, der Betrag 
zur Überleitungsstufe 6 gezahlt. 
 

 Die Zuordnung zur Stufe ändert sich dadurch nicht. 
 
Bei Zuordnung zu A 2 bis A 5 und A 6 Stufe 7: Die nächste Stufe kann nach „al-
tem BDA“ erreicht werden: „Günstigkeitsregelung“. 

 dann Aufstieg nach neuer Erfahrungszeit. 
 
Bei Überleitung in eine Überleitungsstufe: 

Grundsatz:  
„Günstigkeitsregelung“: Die dazugehörige Stufe wird i. d. R. nach „altem BDA“ 
erreicht, spätestens jedoch zum Zeitpunkt nach neuem Recht. 
 
Ausnahme: 
 
Bei Überleitungsstufe der BesGr. A 15 und A 16: 
 

 nicht die zugehörige Stufe, sondern die nächsthöhere Stufe wird erreicht 
 (ebenfalls unter Anwendung der „Günstigkeitsregelung“) 
 
 Danach jeweils Start der maßgeblichen neuen Erfahrungszeit. 
 Die maßgebende Erfahrungszeit beträgt beim Aufstieg von Stufe 2 nach Stufe 

3 nach der Überleitung 2 statt 3 Jahre. 

 
Achtung:  
Bei Beamten bei den Postnachfolgeunternehmen wird die jährliche Sonderzah-
lung nicht in das Grundgehalt eingebaut, da darauf nach § 10 Abs. 1 Postperso-
nalrechtsgesetz kein Anspruch besteht. 
 

 damit auch Sonderregelungen bei der Überleitung! 
 


